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§ 57 BO für Wien
Entschädigungsgrundsätze

 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

1. (1)Für Beschränkungen und Entziehungen des Eigentums wird nur insofern Entschädigung gewährt, als sie in

diesem Gesetz vorgesehen ist.

2. (2)Die bei Enteignungen zu leistende Entschädigung hat den Ersatz aller dem Enteigneten und den an enteigneten

Grundflächen dinglich Berechtigten durch die Enteignung verursachten vermögensrechtlichen Nachteile zu

umfassen.

3. (3)Bei Ermittlung der Entschädigung für Grundflächen und deren Zugehör ist in einem eigenen Verfahren der

Wert (§ 305 ABGB) nach Zeit, Lage, Beschaffenheit und jenem Nutzen festzustellen, den jedermann bei

vernünftigem Gebrauch erzielen kann.

4. (4)Bei der Ermittlung haben unberücksichtigt zu bleiben:

1. a)Bauwerke, die unbefugt errichtet worden sind und Bauwerke, die gegen Widerruf bewilligt worden sind,

wenn der Widerruf rechtswirksam ausgesprochen worden ist;

2. b)vorschriftswidrige Benützungen eines Bauwerkes;

3. c)werterhöhende Veränderungen, die nach der Einleitung des Enteignungsverfahrens vorgenommen

worden sind;

4. d)die Auszeichnung einer Grundfläche für öffentliche Zwecke;

5. e)die besonderen Verhältnisse des Enteignungsgegners, seine besondere Vorliebe für den zu enteignenden

Gegenstand und der erhoffte Gewinn.

5. (5)Wird eine Liegenschaft oder ein dingliches Recht durch Enteignung oder Abtretung nur zum Teil in Anspruch

genommen oder belastet, ist bei der Ermittlung der Entschädigung auch auf die Verminderung des Wertes, die

der restliche Teil erleidet, Rücksicht zu nehmen. Umgekehrt sind bei Enteignung oder Abtretung von Teilen einer

Liegenschaft allfällige Wertsteigerungen, die für den verbleibenden Teil aus der Durchführung der Enteignung

oder der Abtretung entstehen, bei Bemessung der Entschädigung zu berücksichtigen.

6. (6)Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Durch Vergleich kann eine andere als die ermittelte Entschädigung und

eine andere Art der Leistung der Entschädigung als in Geld vereinbart werden; in diesem Falle entfällt eine

bescheidmäßige Festsetzung der Entschädigung.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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